
 

Allgemeine Bedingungen - Containerstellung 
 
Unsere Containerfahrzeuge benötigen ungehinderte Zufahrt zum gewünschten Stellplatz. Wir übernehmen 
keine Haftung für Schäden am Eigentum des Kunden, wenn dieser den Fahrer angewiesen hat, den Container 
an einem bestimmten Ort abzustellen. 
 
In nachfolgender Tabelle finden Sie die Maße der Container sowie die Maße, damit das Fahrzeug den Stellplatz 
erreichen kann. Es handelt sich um ungefähre Angaben. 
 
  Containermaße Fahrzeugmaße 

Containergröße Breite Länge Höhe Durchfahrtshöhe Durchfahrtsbreite 

Multicar 
1,5 m³ 1,35 m 2,10 m 0,75 m 2,40 m 2,00 m 
2,5 m³ 1,35 m 2,10 m 1,60 m 2,40 m 2,00 m 
LKW-Absetzer - 2-Achser 
3,5 m³ 1,90 m 3,50 m 1,50 m 3,70 m 2,70 m 
5,5 m³ 1,90 m 3,50 m 1,50 m 3,70 m 2,70 m 
7 m³ 1,90 m 3,60 m 1,60 m 3,70 m 2,70 m 
10 m³ 1,90 m 4,10 m 1,75 m 3,70 m 2,70 m 
15 m³ 1,90 m 4,90 m 2,30 m 4,20 m 2,70 m 

LKW-Abroller - 3-Achser 
12 m³ 2,50 m 6,50 m 1,00 m 3,70 m 2,70 m 
22 m² 2,50 m 6,50 m 2,25 m 3,70 m 2,70 m 
34 m³ 2,55 m 7,00 m 2,40 m 3,70 m 2,70 m 

 
Zum Abstellen des Containers benötigen wir einen wetterfesten Untergrund.  
Bitte beachten Sie, dass unsere Containerfahrzeuge (LKW) einen Wendekreis von ca. 10 - 16 m benötigen.  
Der Zufahrtsweg muss zwingend für LKW befahrbar sein. 
 
Befahrbarkeit Multicar:   7,5 to  
Befahrbarkeit Absetzfahrzeug:  18,0 to  
Befahrbarkeit Abrollfahrzeug:  26,0 to  
 
Aufstellen auf öffentlichem Grund  
 
Falls der Container auf öffentlichem Grund gestellt werden soll, benötigen Sie eine Stellgenehmigung Ihrer 
Gemeinde/Stadt. Bitte beantragen Sie diese rechtzeitig, da ohne diese der Container nicht aufgestellt werden 
darf. Sollte der Kunde auf das Abstellen des Containers bestehen, liegt dies im Verantwortungsbereich des 
Kunden. 
 
Hinweise zum Befüllen des Containers  
 
Der Container darf nur bis zur Ladekante befüllt werden. Überladene Container werden nicht transportiert. In 
diesem Fall müssen wir Ihnen eine Leerfahrt in Rechnung stellen.  
 
Achten Sie darauf, den Container nur mit den erlaubten Materialien und sortenrein zu befüllen; so vermeiden 
Sie mögliche Mehrkosten für Sortierung oder Verpackung!  
Asbest und Mineralwolle muss zwingend in Big Bags verpackt werden und darf nicht in Container mit anderen 
Abfällen gemischt werden! 
In Sperrmüllcontainer dürfen z. B. keine Materialien wie Asbest, Mineralwolle, Bleibatterien, Dachpappe, 
flüssige Farben, Neonröhren entsorgt werden. 



 

Werden Abfälle gemischt (z. B. Erde mit Bauschutt) gilt ein höherer Preis, als wenn die Abfälle getrennt 
voneinander entsorgt werden. 
 
Liefern wir Ihnen Kies, Sand oder ähnliches und stellen den Container bei Ihnen ab zum Entladen und holen ihn 
leer wieder ab, entstehen neben den regulären Transportkosten Kosten für eine zusätzliche Anfahrt. 
Liefern wir Ihnen Schüttgüter und lassen den Container stehen und Sie befüllen ihn wieder, entstehen die 
regulären Transportkosten für den Container mit Schüttgut sowie den Container mit Abfällen. 
 
Mietvereinbarung  
 
Falls nicht anderweitig vereinbart, stehen unsere Container 2 Wochen mietfrei zur Verfügung. 
Sollte der Container länger als 2 Wochen stehen, entstehen folgende Mietgebühren ab dem 15. Tag: 
 
Absetzcontainer:  1,00 €/ Tag  
Abrollcontainer:  2,00 €/ Tag  zzgl. MwSt. 
 
Weitere Hinweise  
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass der Container für unser Fahrzeug frei zugänglich ist. 
Zu vereinbarten Terminen ist die Anwesenheit von Ihnen bzw. Ihre telefonische Erreichbarkeit zu 
gewährleisten. Vermeiden Sie Wartezeiten, da wir Ihnen diese in Rechnung stellen müssen.  
Für das Umsetzen eines Containers entstehen zusätzliche Transportkosten. 

Bei Fragen und Containeran-
und abmeldungen: 
036452 794-0 

containerdienst@pfaffe.net 

mailto:containerdienst@pfaffe.net

